
 

 

 

Leitfaden für den Vertragsbeitritt gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

Die KKH hat mit Wirkung zum 01.05.2025 eine Vereinbarung gemäß § 127 Abs. 1 SGB V über 
die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln zur enteralen geschlossen. 
Dieser Vertrag hat eine unbefristete Laufzeit. 
 

Für den Beitritt verwenden Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt. Senden 

Sie bitte nur die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt1 mit Ihrem Präqualifi-

zierungszertifikat sowie allen geforderten Nachweisen per Post an folgende Adresse: 

 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 

Referat Hilfsmittel 

30125 Hannover 

 

oder per E-Mail an folgenden Empfänger: 

 

zhm@kkh.de  

 

Achten Sie bitte darauf, dass, wenn der Beitritt für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten er-

klärt wird, eine unterschriebene Anlage beigefügt wird, die alle Unternehmen/Filialen/Ge-

schäftsstellen unter Angabe der IK auflistet. 

 

Sobald Ihre Beitrittserklärung vorliegt, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Vertragsbei-

tritt erfüllt sind. Sofern im Rahmen der Prüfung noch Fragen hinsichtlich des Beitritts zu klären 

sind, werden wir Sie kontaktieren. Sobald nachweislich alle Voraussetzungen zum Vertrags-

beitritt erfüllt sind, erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben. Beachten Sie bitte, dass der Bei-

tritt erst mit Zugang des Bestätigungsschreibens der KKH wirksam wird. 

 

Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung nach 
§127 Abs. 1 SGB V mit der KKH. 
 

 

Für Fragen zu dem Vertrag wenden Sie sich bitte direkt an Frau Pranschke 

(E-Mail: kristina.pranschke@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3115) oder an Herrn Behre  

(E-Mail: holger.behre@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3336) aus dem Referat Hilfsmittel. 

 

 

 
1 Für eine zweifelsfreie Zuordnung des Vertrages ist die Verwendung des Deckblattes unbedingt erfor-
derlich. 



  

Absender: 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 
 
 
KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 
 
 
 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

 

 

Hier: Beitrittserklärung gemäß § 127 Abs. 2 SGB V zum Rahmenvertrag über die 

Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln zur enteralen 

Ernährung (Beitrittsvertrag B Enterale Ernährung) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie die unterzeichnete Beitrittserklärung zum Rahmenvertrag gemäß § 127 
Abs. 2 SGB V über die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln zur en-
teralen Ernährung, nebst Präqualifizierungsnachweis sowie weiterer geforderter Nachweise. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
  



 

   

 
 

 

 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer 

gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 
zum 

 

Rahmenvertrag über die Hilfsmittelversorgung  

der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln zur enteralen Ernährung 

 

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19 99 XXX 

 

 

 

 

Leistungserbringer 

 
Name und ggf. Rechtsform:  ______________________________ 

Straße/Hausnummer:  ______________________________ 

Postleitzahl/Ort:  ______________________________ 

Telefon/Fax:  ______________________________ 

Ansprechpartner:  ______________________________ 

IK:  ______________________________ 

 
 
 
 
 

Erklärung: 

 
1. Wir erklären hiermit den Beitritt zu dem o. g. Vertrag gem. § 127 Abs. 2 SGB V. Der Bei-

tritt wird nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen mit Zugang der Bestätigung 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH wirksam. [Wird der Beitritt für mehrere Unterneh-

men/Betriebsstätten erklärt, ist dieser Erklärung eine unterschriebene Anlage beizufügen, die alle 

Unternehmen/Filialen/Geschäftsstellen auflistet, für die der Vertragsbeitritt erklärt wird, inkl. IK.]   

 

2. Wir erklären, die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsge-
rechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel zu erfüllen. Das Präqualifizie-
rungsverfahren wurde bei einer - nach § 126 Abs. 1 a SGB V anerkannten Präqualifizie-
rungsstelle (PQS) - erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung der PQS über die erfolgrei-
che Durchführung der Präqualifizierung haben wir für alle Betriebsstätten, für die der Bei-
tritt erklärt wird, erhalten und haben diese als Kopie beigefügt. 

 
Wir verpflichten uns, der KKH sämtliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen, welche 
Auswirkungen auf unsere Eignung als Vertragspartner haben (vgl. § 126 Abs. 1 SGB V). 
Uns ist bekannt, dass das vertragliche Versorgungsrecht entfällt, sobald die Vorausset-
zungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V nicht mehr gegeben sind. Uns ist bekannt, dass 
für dennoch erfolgte Versorgungen kein Vergütungsanspruch besteht. 

 



 

   

 
 

3. Wir erkennen die sich aus dem o. g. Vertrag einschließlich der Anlagen ergebenden 
Rechte und Pflichten an und lassen diese gegen uns gelten.  
 

4. Wir verpflichten uns, die Versorgung der Versicherten der KKH im Umkreis vom 30 km, 
um unsere Betriebsstätte bzw. Niederlassung sicherzustellen. Das bedeutet, dass sofern 
eine telefonische Beratung und Bedarfsfeststellung nicht möglich ist, den Versicherten 
oder deren betreuende Person schriftlich oder persönlich, wenn erforderlich auch vor Ort 
(nach vorheriger Terminabsprache) zu kontaktieren. 
 

5. Wir bestätigen hiermit, dass wir nur Leistungen abrechnen, die wir selbst erbracht haben. 
 
6. Wir sind damit einverstanden, dass Änderungen und Ergänzungen des o.g. Vertrages uns 

gegenüber nach schriftlicher Bekanntgabe automatisch wirksam werden, es sei denn, wir 
machen von unserem Sonderkündigungsrecht nach § 10 Abs. 6 innerhalb von vier Wo-
chen nach schriftlicher Bekanntgabe der Änderung des o.g. Vertrages Gebrauch.  

 
7.    Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen.  
       Uns ist bekannt, dass ein Vergütungsanspruch für die Versorgung nicht besteht, wenn   
       nicht alle gesetzlichen und vertraglichen Regelungen, welche die Versorgung der  
       Versicherten steuern sollen, eingehalten werden.  
 
8.    Mit meiner Unterschrift bestätige ich, eine Ausfertigung des o. g. Vertrages von der KKH  
       ausgehändigt bekommen zu haben.  
 
 
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift und Stempel Leistungserbringer 

 



 
 
 

Rahmenvertrag 
 
 

gemäß § 127 Abs. 1 SGB V 
 
 

über die Versorgung der Versicherten der KKH  
mit Hilfsmitteln zur enteralen Ernährung 

 
 
 
 
 
 
 
 

zwischen 
 
 
 
 

- nachfolgend Leistungserbringer - 
 
vertreten durch 
 
 
 
 
 
 
und  
 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH, vertreten durch den Vorstand, Karl-Wiechert-Allee 
61, 30625 Hannover 
 

 
- nachfolgend KKH - 

 
 

LEGS: 19 99 XXX 
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Präambel 
 

In einer älter werdenden Gesellschaft wird die Versorgung mit Hilfsmitteln immer wichtiger. Versicherte 
müssen die richtigen Hilfen erhalten, um ihren Alltag trotz Einschränkung möglichst selbstbestimmt 
bewältigen zu können.  
 
Die KKH sorgt für eine gute, qualitative und zeitgemäße Hilfsmittelversorgung. Der KKH sind Beratungs- 
und Betreuungsangebote für ihre Versicherten wichtig.  
 
Dieser Vertrag wird als Rahmenvertrag mit dem Leistungserbringer geschlossen.  
 
Dem Rahmenvertrag können andere Leistungserbringer zu den gleichen Bedingungen beitreten.  

 
 
 

§ 1 Gegenstand 
 

(1) Gegenstand des Rahmenvertrages sind die Einzelheiten zur Versorgung der Versicherten der KKH 
mit Hilfsmitteln zur enteralen Ernährung. 

 

(2) Die Versorgung der Versicherten erfolgt über Einzelaufträge. Die Einzelaufträge bedürfen einer 
gesonderten Genehmigung im Antragsverfahren, sofern keine abweichende Genehmigungsfreiheit 
in § 3 dieses Rahmenvertrages vereinbart ist.  
Die Versorgung mit Hilfsmitteln zur enteralen Ernährung mittels Schwerkraft- oder Pumpen-
applikation erfolgt je Einzelauftrag auf der Basis einer Monatspauschale.  
 
Hilfsmittel, welche nicht von der Pauschale umfasst sind, werden je Einzelauftrag in der 
Versorgungsform „Neukauf“ vergütet. Maßgebend für den Leistungsumfang / die 
Leistungsanforderungen ist neben diesem Rahmenvertrag die Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ 
sowie der Anhang I „Preisvereinbarung“. 
 
 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 

(1) Der Rahmenvertrag berechtigt und verpflichtet - unter Berücksichtigung ggf. bestehender 
Wahlrechte der Versicherten - den Leistungserbringer zur Versorgung der Versicherten der KKH, die 
eine vertragsärztliche Verordnung für die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel mit Wirkung ab 
Vertragsbeginn besitzen und dessen Betriebsstätte/Niederlassung in einem Radius von 30 Kilometer 
vom Leistungsort, d.h. vom allgemeinen Lebensbereich / der häuslichen Umgebung /dem Wohnsitz 
des Versicherten oder - soweit erforderlich - in Behinderteneinrichtungen, Pflegeheimen oder 
vergleichbaren Einrichtungen entfernt liegt. Darüber hinaus steht es dem Leistungserbringer frei, den 
Versicherten zu versorgen. In dem Fall ist er lediglich zur Versorgung berechtigt, aber nicht 
verpflichtet.  

 
(2)  Dieser Rahmenvertrag gilt für alle vertragsgegenständlichen Hilfsmittel zur enteralen Versorgung, 

wenn das Ausstellungsdatum der ärztlichen Verordnung (Muster 16) über die vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmitteln nach Vertragsbeginn liegt bzw. die ärztliche Verordnung (Muster 16) 
während der Vertragslaufzeit ausgestellt wurde.  

 
(3) Die „Bestandsversorgungen“ des Leistungserbringers sind ebenfalls Gegenstand dieses 

Rahmenvertrages. 
 

Definition Bestandsversorgen: 
"Bestandsversorgungen" im Sinne dieser Regelung sind die Versorgungen der Versicherten der KKH 
mit Hilfsmitteln zur enteralen Versorgung, welche zu Vertragsbeginn bereits durch den 
Leistungserbringer versorgt wurden.  
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(4) Vor Vertragsbeginn genehmigte Versorgungen / erteilte Einzelaufträge mit vertragsgegenständlichen 
Hilfsmitteln auf der Basis von Verträgen nach § 127 Abs. 3 SGB V bleiben für den genehmigten 
Zeitraum unberührt. 

 
(5) Verlegt der Versicherte während der Vertragslaufzeit seinen Wohnsitz in den Bereich einer in der in 

§ 3 Abs. 1 nicht aufgeführten Region, ist der Leistungserbringer aus diesem Vertrag nicht mehr zur 
Versorgung verpflichtet. 

 
 
 

§ 3 Leistungsvoraussetzungen 
 

(1) Der Leistungserbringer hat die (Erst-)Versorgung (Hilfsmittel-Kennzeichen: „08“) und alle Produkte, 
die in der Vergütungsform „Neukauf“ (Hilfsmittel-Kennzeichen „00“) vergütet werden auf der 
Grundlage einer vertragsärztlichen Verordnung und nach vorheriger schriftlicher Genehmigung 
(Kostenübernahmeerklärung) der KKH durchzuführen, soweit keine abweichende Regelung 
getroffen wurde. Kosten, die vor Erteilung der Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) der KKH 
entstehen, können nicht geltend gemacht werden. Folgeversorgungen (Hilfsmittel-Kennzeichen: 09) 
sind genehmigungsfrei.  
 

(2) Soweit der Leistungserbringer einen Kostenvoranschlag (KVA) zu erstellen und einzureichen hat, ist 
der Kostenvoranschlag (KVA) grundsätzlich in elektronischer Form (eKV) gemäß der Anlage 03: 
„Datenübermittlung“ Dem Kostenvoranschlag ist eine Kopie der vertragsärztlichen Verordnung 
(Muster 16) beizufügen. Auf Verlangen der KKH ist die vertragsärztliche Verordnung im Original 
vorzulegen.  

 
(3) Die KKH prüft die per elektronischen Kostenvoranschlag (eKV) übermittelten Daten bzw. die 

eingereichten Unterlagen und entscheidet über die Kostenübernahme der beantragten Versorgung. 
Sie behält sich vor, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen an den Leistungserbringer 
zurückzusenden und die Genehmigung zu verweigern. Anderenfalls erhält der Leistungserbringer 
die für die Abrechnung notwendige Genehmigung im eKV-Verfahren bzw. die relevanten Unterlagen 
zusammen mit der Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung). Soweit nicht ausdrücklich anders 
vermerkt, gilt die Genehmigung zu Lasten der KKH. 

 

(4) Der Leistungserbringer hat die Voraussetzungen gemäß § 126 SGB V an eine ausreichende, 
zweckmäßige und funktionsgerechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmittel (Präqualifizierung nach § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V) für den 
Versorgungsbereich zu erfüllen.  

 
 
 

§ 4 Qualitätssicherung 
 

(1) Soweit möglich und erforderlich beginnt die Betreuung bereits während einer stationären 
Behandlung bzw. unmittelbar im Anschluss daran. 

 

(2) Der Leistungserbringer beauftragt mit der Durchführung der vertraglichen Beratungsleistungen und 
Bedarfsermittlungen nur fachlich qualifizierte und therapeutisch erfahrene Mitarbeiter/innen. 

 

(3) Der KKH steht es frei, die Qualität der Versorgung in der ihr geeignet erscheinenden Form 
nachzuprüfen oder nachprüfen zu lassen. Dies kann auch durch eine Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst (MD) erfolgen. 

 
 
 

§ 5 Preisgestaltung 
 

(1) Die Vergütung des Leistungserbringers richtet sich nach dem Anhang I: "Preisvereinbarung". Die 
Vergütung des Leistungserbringers ist innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der prüfbaren 
Abrechnung gem. der Anlage 05:"Abrechnungsregelung" zur Zahlung fällig. 
 

(2) Der Vergütungsanspruch entsteht jeweils auf der Grundlage der vertragsärztlichen Verordnung und 
Bereitstellung des verordneten Hilfsmittels beim Versicherten, sofern im § 3 dieses 
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Rahmenvertrages keine abweichenden Regelungen zur Genehmigungspflicht bestehen. Der 
Vergütungsanspruch entsteht nur, wenn alle gesetzlichen und vertraglichen Regelungen, welche die 
Versorgung der Versicherten steuern sollen, eingehalten werden. 

 
(3) Für Eilversorgungen/Notversorgungen zwischen dem stationären und ambulanten Bereich, steht 

dem Leistungserbringer auch ohne vorherige Genehmigung der KKH ein Vergütungsanspruch auf 
Grundlage dieses Vertrages zu. Gleiches gilt für Notversorgungen mit dringend benötigten 
Produkten. Voraussetzung für die nachträgliche Genehmigung seitens der KKH ist eine ärztliche 
Verordnung. Ein Kostenvoranschlag mit Hinweis auf die Eil-/Notversorgung ist zeitnah einzureichen. 

 
(4)  Mit der Zahlung der vereinbarten Vertragspreise sind alle nach diesem Vertrag zu erbringenden 

Leistungen für die Versorgung bzw. bei Versorgungspauschalen für den Versorgungszeitraum 
abgegolten. Die Preisgestaltung ist im Anhang I „Preisvereinbarung“. Mit den genannten Entgelten 
ist der im Rahmen und den Anlagen beschriebene Leistungsumfang pauschal abgegolten. 

 
 
 

§ 6 Geheimhaltungspflicht 
 

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen über den Schutz der Sozialdaten 
(BDSG, SGB X, 2. Kapitel) zu beachten, personenbezogene Daten nur zur Erfüllung der sich aus 
diesem Vertrag ergebenden Aufgaben zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen 
oder sonst zu nutzen. 

 

(2) Der Leistungserbringer unterliegt hinsichtlich der Person des Versicherten und dessen Krankheiten 
der Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber den behandelnden Ärzten, 
dem MD und der KKH, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der KKH erforderlich 
sind. 

 
 
 

§ 7 Maßnahmen bei Vertragsverstößen, Wiedergutmachung des Schadens 
 

(1) Erfüllt der Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten gegenüber dem 
Versicherten oder der KKH nicht, nicht rechtzeitig oder verstößt er in sonstiger Weise gegen 
vertragliche oder gesetzliche Pflichten gegenüber dem Versicherten oder der KKH, so kann ihn die 
KKH unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit abmahnen und eine Vertragsstrafe 
gemäß Absatz 3 aussprechen. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen 
vertragliche oder gesetzliche Regelungen, oder nach fruchtloser Abmahnung kann der 
Rahmenvertrag fristlos gekündigt werden, wenn diese Verstöße einen wichtigen Grund darstellen. 
§ 314 BGB gilt entsprechend. 

 
(2) Die KKH räumt dem betroffenen Leistungserbringer vor Maßnahmen nach Absatz 1 die Möglichkeit 

zur Stellungnahme ein, es sei denn die Umstände gebiete ein sofortiges Handeln. 
 
(3) Bei Folgenden schwerwiegenden Vertragsverstößen verwirkt der Leistungserbringer eine 

Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 Euro: 
 

a) Missbräuchliche oder vorsätzliche Berechnung nicht erbrachter Leistungen,  
b) Abgabe von Hilfsmitteln, die in ihrer Ausführung nicht der Genehmigung und / oder 

Abrechnung entsprechen (ausgenommen davon sind Hilfsmittel, die der Versicherte 
gemäß § 33 Abs. 1 Satz 9 SGB V mit Mehrkosten gewählt hat) 

c) Versorgung trotz Nichterfüllung bzw. Wegfall der Voraussetzungen nach § 3 Abs.4 
d) unzulässige Abgabe von Hilfsmitteln an Versicherte über Depots bei Vertragsärzten, 

Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen (vgl. § 9 Abs. 1), 
e) Beteiligung von Ärzten gegen Entgelt oder Gewährung sonstiger Vorteile an der 

Durchführung der Versorgung von Hilfsmitteln oder Gewährung solcher Zuwendungen 
im Zusammenhang mit der Verordnung von Hilfsmitteln (vgl. § 9 Abs. 3 bis 4)  

f) wiederholter oder schwerer Verstoß gegen datenschutzrechtliche Regelungen 
 
(4) Abs. 1 und Abs. 3 gelten nicht, wenn der Leistungserbringer einen Vertragsverstoß nicht zu 

vertreten hat.  
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(5) Die Parteien sind sich einig, dass § 7 dieses Rahmenvertrages kein abgeschlossenes 

Sanktionssystem für Vertrags- und / oder Gesetzesverstöße darstellt. Insbesondere bleibt die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, wonach ein Vergütungsanspruch die Einhaltung der die 
Versorgung steuernden gesetzlichen und normvertraglichen Regelungen voraussetzt von den 
vorstehenden Absätzen, unberührt. 

 
 

 
§ 8 Rechnungslegung 

 

(1) Für das Abrechnungsverfahren gelten § 302 SGB V in Verbindung mit den hierzu ergangenen 
Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen nach § 302 Abs. 2 SGB V über Form und 
Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit Sonstigen Leistungserbringern sowie mit Hebammen und 
Entbindungsanstaltspflegern (§ 301a SGB V) und § 303 SGB V in der jeweils gültigen Fassung. 

 
(2) Die Abrechnung der Pauschalen /Vertragspreise erfolgt je Versicherten monatlich bis zu zweimal. 

Für die Abrechnung sind folgende Unterlagen den Abrechnungsunterlagen / der Sammelrechnung 
beizufügen: 

 
 ärztliche Verordnung (Muster 16) im Original (Erstversorgung – Hilfsmittel-Kennzeichen: 

„08“ und Neukauf – Hilfsmittel-Kennzeichen: „00“) 
 Für die Folgeversorgung (Hilfsmittel-Kennzeichen:09) ist keine ärztliche Verordnung 

beizufügen auch nicht in Kopie. 
 Empfangsbestätigung des Versicherten; Anmerkung: Als Empfangsbestätigung ist auch 

der Nachweis für die Lieferung durch Kurierdienste (DPD, UPS, DHL usw.) und die Angabe 
der Sendungsnummer zulässig. 

 
(3) Die Bezahlung der Rechnung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Eingang der vollständigen 

rechnungsbegründenden Unterlagen bei der von der KKH benannten Daten- und 
Belegannahmestelle. 

 
(4) Bei Unvollständigkeit, Differenzen bzw. begründeten Beanstandungen der Abrechnung kann die 

KKH die beanstandete Einzelrechnung bzw. Rechnungsteile zur Prüfung oder Korrektur an den 
Leistungserbringer bzw. die Sammelrechnung um die beanstandeten Positionen kürzen. 
Zahlungsansprüche können vom Leistungserbringer nach Ablauf von 12 Monaten nach Abgabe 
des Hilfsmittels bzw. nach Erbringung der Dienstleistung nicht mehr geltend gemacht werden. 

  
(5) Die Abrechnung erfolgt im Weiteren gemäß der Anlage 05: „Abrechnungsregelung“. 
 
 
 

§ 9 Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Dritten 
 

(1) Leistungserbringer dürfen nur Leistungen abrechnen, die sie selbst erbracht haben. 
Hilfsmitteldepots in Arztpraxen oder sonstigen Einrichtungen sind nicht zulässig. Ebenso 
unzulässig sind Sprechstunden von Leistungserbringern in Arztpraxen. 

 

Eine Beeinflussung der Wahlfreiheit der Versicherten ist nicht zulässig. Als Einschränkung der 
Wahlfreiheit gelten auch Beratungen und Versorgungen in Arztpraxen, stationären oder sonstigen 
außerbetrieblichen Einrichtungen über den Einzelfall/Notfall hinaus. 
 

(2) Im Einzelfall sind in Arztpraxen und stationären oder sonstigen Einrichtungen Beratungen oder 
Notfallversorgungen mit Hilfsmitteln durch den Leistungserbringer nur auf Anforderung des Arztes 
zulässig. Zulässig sind jedoch Anpassungsleistungen von individuell handwerklich gefertigten 
Hilfsmitteln durch Vertragspartner in der Praxis des Arztes und in stationären oder sonstigen 
Einrichtungen, nachdem das Hilfsmittel in der eigenen Werkstatt des Leistungserbringers gefertigt 
wurde. Voraussetzung ist, dass die Anpassung in der Arztpraxis vom Arzt aus medizinischen 
Gründen für erforderlich gehalten wird. 
 

(3) Eine Vergütung von Dienstleistungen oder die Gewährung anderer Vorteile an niedergelassene 
Ärzte, stationäre oder sonstige Einrichtungen bzw. deren Mitarbeiter durch den Leistungserbringer 
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im Zusammenhang mit der Leistungserbringung ist unzulässig. Unzulässig ist darüber hinaus die 
Gewährung von Vergütungen, Provisionen oder anderer Vorteile für die Zuweisung von Patienten 
oder Verordnungen an einzelne Leistungserbringer. 

 

(4) Eine Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Ärzten mit dem Ziel, eine Ausweitung 
der Versorgung bzw. der Inanspruchnahme von Hilfsmitteln zu erreichen, oder dergestalt, dass die 
freie Wahl der Versicherten unter den zugelassenen Leistungserbringern beeinflusst wird, ist nicht 
zulässig. 

 

(5) Die Auswahl des geeigneten Hilfsmittels hat sich an den Versorgungsnotwendigkeiten des 
Patienten auszurichten. Eine einseitige Beeinflussung des Leistungserbringers zur Abgabe 
bestimmter Produkte aufgrund ökonomischer Anreize durch Dritte ist als schwerwiegender 
Vertragsverstoß zu werten. 

 

(6) Die Regelungen des Kodex „Medizinprodukte“ der Spitzenverbände der Krankenkassen und des 
Bundesfachverbandes Medizinprodukteindustrie e.V. vom 12.05.1997 in seiner jeweils geltenden 
Fassung sowie die Regelungen zur Hilfsmittelversorgung, die sich aus der Berufsordnung der Ärzte 
ergeben, sind zu beachten. 

 
 
 

§ 10 Vertragsbeginn, Laufzeit, Kündigung 
 

(1) Dieser Rahmenvertrag tritt am 01.05.2025 in Kraft. 
 
(2) Mit Abschluss dieses Rahmenvertrages treten für die KKH alle weiteren bisher für den 

Leistungserbringer geltenden Rahmenvereinbarungen über die Versorgung der Versicherten der 
KKH mit Hilfsmitteln zur enteralen Ernährung außer Kraft. Bereits genehmigte Versorgungen bleiben 
davon unberührt.  

 
(3) Der Rahmenvertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende, frühestens zum 

31.12.2026, ohne Angabe von Gründen, schriftlich gekündigt werden.  
 

(4) Mit beitrittsberechtigten Leistungserbringern (vgl. 126 Abs.1a SGB V) tritt der Vertrag mit Zugang der 
Beitrittserklärung bei der KKH in Kraft. Damit treten alle weiteren bisher für den Leistungserbringer 
geltenden Rahmenvereinbarungen über die Versorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln 
zur enteralen Ernährung außer Kraft. 

 
(5) Zwischen den vertragsschließenden Parteien vereinbarte spätere Änderungen dieses Vertrages 

oder seiner Anlagen/Anhängen gelten auch für die beigetretenen Leistungserbringer, sofern sie von 
einer der vertragschließenden Parteien informiert wurden und nicht von ihrem Sonderkündigungs-
recht nach Absatz 6 Gebrauch gemacht haben. 

 
(6) Ein beigetretener Leistungserbringer kann über das Kündigungsrecht nach Absatz 3 hinaus sein 

Vertragsverhältnis innerhalb von 4 Wochen nach schriftlicher Bekanntgabe einer Änderung dieses 
Vertrages ohne Angabe von Gründen gegenüber der KKH fristlos schriftlich kündigen. 

 
 
 
 

§ 11 Sonderkündigungsrecht 
 

(1) Die KKH ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Leistungsvoraussetzungen nach 
§ 3 Abs. 4 dieses Vertrages nicht mehr gegeben sind. 

 
(2) Die KKH kann vom Rahmenvertrag zurücktreten oder den Rahmenvertrag mit sofortiger Wirkung 

kündigen, wenn über das Vermögen des Leistungserbringers das Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag 
mangels Masse abgelehnt worden ist oder die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrags dadurch 
in Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt. 
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(3) Die Vertragspartner sind zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Anforderungen an 
die Qualität der Versorgung und der Produkte durch Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses 
verändert werden. Die Kündigung wirkt mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende. 
Maßgeblich für die Berechnung der Frist ist das Datum der Bekanntmachung des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) über die Fortschreibung des 
Hilfsmittelverzeichnisses zu den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln.  

 
 
 

§ 12 Anlagen und Anhänge 
 

(1) Die nachstehenden Anlagen und Anhänge sind Bestandteil dieses Vertrages. 
 

Anlage 1  Leistungsbeschreibung 
Anhang I  Preisvereinbarung  
 
Anlage 2  n.n. 
 
Anlage 3  Datenübermittlung 
 
Anlage 4  n.n. 
 
Anlage 5  Abrechnungsregelung 
 
Anlage 6  Muster Dokumentation Beratung nach § 127 Abs. 5 Satz 1 und 2 SGB V 
 
Anlage 7  Muster Dokumentation Mehrkostenerklärung nach § 127 Abs. 5 Satz 5 SGB V 
 

 
 
(2) Etwaige Ergänzungen oder Änderungen bedürfen der Schriftform. 
 
 

§ 13 Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so kann daraus 
nicht die Rechtsunwirksamkeit des gesamten Vertrages hergeleitet werden. Die Vertragspartner sind 
sich darüber einig, dass rechtsunwirksame Bestimmungen, die z.B. gegen das Wettbewerbsrecht oder 
den Datenschutz verstoßen, anzupassen sind. 
 
 
 

§ 14 Schriftform 
 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Bestimmung. 
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